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1. Begehren 
 
Mit diesem Ausgabenbericht beantragen wir Ihnen, für gemeinsame Subventionen für Musikpro-
jekte der Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft für die Jahre 2014 - 2017 einen jährlichen 
Beitrag in Höhe von 90'000 Franken p.a. (insgesamt 360'000 Franken) zu bewilligen. 
 
 
Subventionen 2014 - 2017          90'000 Franken p.a. 
 
Kostenstelle  3708220 
Statistischer Auftrag. 370822000001 
Kostenart   363600 
 
 
Die Ausgabe ist im Budget 2014 eingestellt.  
Rechtsgrundlage bilden die Paragraphen 1, 4 und 5 des Kulturfördergesetzes vom 21. Okto- 
ber 2009 (SG 494.300) sowie die Vereinbarung über gemeinsame Fachausschüsse in den Kan-
tonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft für projektorientierte Kunst- und Kulturförderung vom 
5./19. August 2008 (SG 494.830). 
 

2. Begründung 

2.1 Einleitung 
Wir unterbreiten Ihnen mit diesem Bericht einen Überblick über das Engagement des Kantons 
Basel-Stadt bei der projektbezogenen Förderung des Musikschaffens. Das Präsidialdepartement 
teilt die Subventionsverhältnisse im Kulturbereich in drei Sparten ein. Die Schaffung von drei 
Sparten (Musik, darstellende, bildende, angewandte Kunst/Crossover sowie Ausstellungs- und 
Literaturbetriebe) ermöglicht einen Überblick über die Subventionsverhältnisse im Kulturbereich 
und gewährt dem Präsidialdepartement den Entscheidungsspielraum, die Subventionen analog 
der aktuellen Bedürfnisse und Rahmenbedingungen auszurichten. Die Subventionen im Bereich 
Musik werden in der Regel mit einer vierjährigen Laufzeit entrichtet. 

2.2 Zielsetzung und Aufgaben der Subventionen für Musikprojekte 
Das zeitgenössische Musikschaffen in der Region Basel wurde bis 2004 von zwei verschiedenen 
Gremien gefördert: vom Musikkredit Basel-Stadt und von der Fachgruppe Musik Basel-
Landschaft. Seit 2004 ist ein gemeinsames Fachgremium, der Fachausschuss Musik der Kanto-
ne Basel-Stadt und Basel-Landschaft, für die Förderung des nicht institutionalisierten Musikschaf-
fens zuständig. Sinn und Zweck einer gemeinsamen Struktur der beiden Kantone auch für die 
Förderung des Musikschaffens sind offensichtlich: Bei der Basler Musikszene, die mit Projektbei-
trägen gefördert wird, handelt es sich um eine regionale Szene; der Kreis der potenziellen Ge-
suchsstellerinnen und Gesuchsteller ist für beide Kantone nahezu identisch. 
 
Analog der Förderung des regionalen Theater- und Tanzschaffens, der Förderung des Literatur-
schaffens und der Förderung der regionalen Audiovision- und Multimediaszene wurde deshalb 
auch zur Unterstützung des nicht institutionalisierten Musiklebens der Region Basel ein gemein-
samer Fachkredit Musik geschaffen, dessen Vergabe durch einen gemeinsamen Fachausschuss 
erfolgt. 
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2.3 Die Verwaltung der gemeinsamen Subventionen für Musikprojekte der 
Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft 

Die Subventionen für Musikprojekte werden von den beiden Kantonen Basel-Stadt und Basel-
Landschaft gemeinsam getragen. Analog der Regelung der gemeinsamen Subventionen von Au-
diovision und Multimedia, Tanz und Theater sowie Literatur wird eine Fachjury gebildet und mit 
der Aufgabe betraut, die Gelder zu verwalten und zu vergeben. 
 
Seit der Schaffung des gemeinsamen Förderkredites Musik im Jahre 2004 übt eine aus sieben 
Mitgliedern zusammengestellte Fachjury die Förderaufgaben aus. In einer von beiden Kantonsre-
gierungen unterzeichneten Vereinbarung sind die Aufgaben der Fachjury festgehalten und um-
schrieben. Die projektorientierte Musikförderung in der Region Basel basiert auf einem von den 
beiden Kulturabteilungen BS und BL gemeinsam erarbeiteten Fördermodell, das per 1. Janu- 
ar 2011 letztmals an die aktuellen Rahmenbedingungen angepasst worden ist und öffentlich kom-
muniziert wird. Die Geschäftsführung der gemeinsamen Subventionen von Musikprojekten der 
Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft obliegt der Abteilung kulturelles.bl in der Bildungs- 
Kultur- und Sportdirektion des Kantons Basel-Landschaft, die einen jährlichen Geschäftsbericht 
verfasst, der über die Tätigkeit des Fachausschusses Musik Auskunft gibt (Beilagen 2 - 4). 

2.4 Aufgaben und Verfahren des gemeinsamen Fachausschusses 
Nach der Schaffung des gemeinsamen Förderkredits Musik nahm am 1. Januar 2004 ein aus 
sieben Mitgliedern zusammengesetzter Fachausschuss die Arbeit auf. Die Schwerpunkte der 
Musikförderung sind die folgenden: 
 
• Die Kreation und Verbreitung des musikalischen Schaffens im Projektbereich soll ganzheit-

lich, im Kontext der regionalen Förderpolitik in anderen Kunstbereichen und mit einem  
eigenständigen Kredit gefördert werden. 

 
• Die Musikförderung hat zum Ziel, mit den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln die Quali-

tät des professionellen künstlerischen Schaffens innerhalb des nicht institutionalisierten Mu-
siklebens in der Region Basel sowie dessen Akzeptanz durch das Publikum zu fördern. 

 
• Gefördert werden können Kompositionen, Musikproduktionen, Konzerte und Konzert- 
 reihen. 
 
• Analog zur Förderpraxis in anderen Kunstbereichen steht die qualitätsorientierte Förderung 
 mit prioritären Beiträgen an erster Stelle. 
 
Das Verfahren für die Bearbeitung der Gesuche um finanzielle Beiträge durch den Fachaus-
schuss Musik BS/BL sieht vor, dass die Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller eine ausführliche 
Dokumentation mit Inhaltsangaben oder Projektbeschrieb, detailliertem Budget und Finanzie-
rungsplan einreichen müssen. Nach einer Vorselektion aufgrund formaler Kriterien empfängt der 
Fachausschuss falls nötig die Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller zu einem persönlichen Ge-
spräch, während dem das jeweilige Musikprojekt besprochen werden kann. Die Bildungs-, Kultur- 
und Sportdirektion des Kantons Basel-Landschaft, resp. kulturelles.bl führt das Sekretariat des 
gemeinsamen Fachausschusses und verwaltet den gemeinsamen Förderkredit. 
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2.5 Die Tätigkeit des Fachausschusses in den Jahren 2010 - 2012 

 

Jahr Anzahl Gesuche bewilligt Abgelehnt 

2010 52 39 13 

2011 60 38 22 

2012 71 41 30 
 

3. Finanzielle Situation 
Per 1. Januar 2004 wurde der gemeinsame Fachkredit Musik in einer Höhe von 350'000 Franken 
eingerichtet. Der Kanton Basel-Stadt stellt einen jährlichen Beitrag von 90'000 Franken (diese 
Summe entspricht den Mitteln, die bis 2003 dem Musikkredit Basel-Stadt zur Verfügung standen) 
und der Kanton Basel-Landschaft einen Beitrag von 260'000 Franken für die gemeinsamen Sub-
ventionen von Musikprojekten zur Verfügung. Die nicht absolut paritätische Verteilung der Mittel 
ergibt sich aus der Geschichte des Fachausschusses und der Tatsache, dass kulturelles.bl in 
Liestal in dieser Sparte geschäftsführend für BS und BL handelt. Gleiches gilt z.B. in umgekehrter 
Form für die Subventionen für den Fachausschuss Audiovision und Multimedia, bei dem BS 
100'000 Franken mehr einschiesst als BL und gleichzeitig die entsprechende Geschäftsstelle 
führt. 
 
Da die Verwendung der finanziellen Mittel von der jeweiligen Gesuchslage abhängt und nie im 
Vorfeld der Eingaben geplant werden kann, bedarf es für den Fachausschuss eines gewissen 
budgetären Handlungsspielraums. Die Subventionen für Musikprojekte sollen daher als Rahmen-
ausgabenbewilligung behandelt werden. Finanzielle Mittel, die im Rahmen der jährlichen drei  
Sitzungstermine nicht verwendet werden, sollen ohne Kreditübertragung dem nächsten Fachaus-
schussjahr zugeschrieben werden. Ein umsichtiger Einsatz der Finanzmittel im Sinne einer quali-
tätsorientierten Förderung wird dadurch unterstützt. 
 

4. Beiträge für die Jahre 2014 - 2017 
Die Subventionen für Musikprojekte in der Höhe von 90'000 Franken p.a laufen Ende 2013 aus. 
Das Präsidialdepartement erachtet es für sinnvoll, dass der Kanton Basel-Stadt zusammen mit 
dem Kanton Basel-Landschaft auch in Zukunft das nicht institutionalisierte Musikschaffen der 
Region Basel im Rahmen der staatlichen Kulturförderung berücksichtigt und unterstützt. Die Im-
pulse, die durch die Schaffung des gemeinsamen Musikkredites gegeben werden, zeigen vielver-
sprechende Ansätze und Resultate. Mit vorliegendem Ausgabenbericht beantragen wir dem 
Grossen Rat deshalb, die Verlängerung der Subventionen für Musikprojekte der Kantone Basel-
Stadt und Basel-Landschaft für die Jahre 2014 - 2017 in der Höhe von 90'000 Franken zu bewilli-
gen. 
 
Die Bewilligung der jährlichen Subventionen steht unter dem Vorbehalt, dass der Kanton Basel-
Landschaft ebenfalls mindestens gleich hohe Beiträge wie in der Subventionsperiode  
2010 - 2013 an den gemeinsamen Fachausschuss Musik der Kantone Basel-Stadt und Basel-
Landschaft beschliesst. Es ist vorgesehen, dass der basellandschaftliche Kreditanteil im  
Fachausschuss Musik BS/BL aus kulturpolitischen Gründen bedeutend höher ist als der basel-
städtische. 
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5. Beurteilung nach § 5 des Subentionsgesetzes 
Öffentliches Interesse des Kantons an der Erfüllung der Aufgabe (§ 5 Abs. 2 lit. a SubvG): 
Der Fachausschuss Musik unterstützt und fördert die Freie Szene in Basel und Umgebung. Um 
die hohe und publikumswirksame Qualität der Kompositionen, Musikproduktionen, Konzerte und 
Konzertreihen von freischaffenden Komponisten und Musikensembles zu gewährleisten und für 
die Region Basel attraktiv zu halten, ist eine gemeinsame Beteiligung der Kanton BS und BL 
massgeblich. Das Angebot bildet eine notwendige und sinnvolle Ergänzung zum institutionalisier-
ten Angebot von Musikveranstaltungen. Der Nachweis eines öffentlichen Interesses des Kantons 
zur Erfüllung dieser Aufgaben ist somit erbracht. 

 
Sachgerechte Erfüllung der Aufgabe durch den Subventionsempfänger (§ 5 Abs. 2 lit. b 
SubvG): Der Fachausschuss Musik geht durch seine professionelle und zielgerechte Jury mit 
den vom Kanton erhaltenen Mitteln umsichtig und zweckgerichtet um. Durch die kritische Aus-
wahl von qualitativ und künstlerisch hoch stehenden Kompositionen, Musikproduktionen, Konzer-
ten und Konzertreihen wird ein sowohl ansprechendes wie auch anspruchsvolles Programm er-
möglicht, welches das kulturelle Angebot der Region Basel massgeblich bereichert. Die 
sachgerechte Erfüllung der Aufgabe ist somit gegeben. 
 
Angemessene Eigenleistung und Nutzung der Ertragsmöglichkeiten durch den Sub-
ventionsempfänger (§ 5 Abs. 2 lit. c SubvG): Bedingt durch die gegebene Struktur des Fach-
ausschusses Musik mit einer Jury werden verschiedene Musikensembles, Komponisten und Mu-
sikproduktionen projektbezogen und nichtinstitutionell durch die Kantone BS und BL finanziell 
unterstützt. Zu diesen ausgewählten Beiträgen kommen je nach Produktion weitere finanzielle 
Einnahmen und Unterstützungen durch Ticketeinnahmen, Sponsoren-, Stiftungs- und Förderbei-
trägen hinzu. Hiermit ist eine angemessene Eigenleistung und Nutzung der Ertragsmöglichkeiten 
durch den Subventionsempfänger gegeben. 
 
Nachweis, dass die Aufgabe ohne Subventionen nicht oder nicht hinreichend erfüllt wer-
den kann (§ 5 Abs. 2 lit. d SubvG): Eine freischaffende, künstlerische Szene im Bereich Musik 
mit einem hauptsächlich nichtkommerziell ausgerichteten Angebot kann ohne die Unterstützung 
durch staatliche Mittel nicht existieren und braucht zu ihrer Entwicklung staatliche Förderung 
durch kantonale Mittel. Hiermit ist der Nachweis, dass die Aufgabe ohne Subventionen nicht oder 
nicht hinreichend erfüllt werden kann gegeben. 
 
Die Ausrichtung der Subventionen erfüllt somit alle Voraussetzungen des Subventionsgesetzes. 

6. Antrag 
Das Finanzdepartement hat den vorliegenden Ausgabenbericht gemäss § 8 des Gesetzes über 
den kantonalen Finanzhaushalt (Finanzhaushaltgesetz) vom 14. März 2012 überprüft. 
 
Gestützt auf unsere Ausführungen beantragen wir dem Grossen Rat die Annahme des nachste-
henden Beschlussentwurfes. 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

      
Dr. Guy Morin 
Präsident 

Barbara Schüpbach-Guggenbühl 
Staatsschreiberin 
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Beilagen: 
 
- Grossratsbeschluss betreffend Bewilligung von Subventionen für Musikprojekte der Kantone 

Basel-Stadt und Basel-Landschaft für die Jahre 2014 - 2017 (Beilage 1) 
- Geschäftsbericht 2010 (Beilage 2) 
- Geschäftsbericht 2011 (Beilage 3) 
- Geschäftsbericht 2012 (Beilage 4) 
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Grossratsbeschluss 
 

Ausgabenbericht betreffend Bewilligung von Subventionen für 
Musikprojekte der Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft für 
die Jahre 2014 - 2017 
 
 
[Untertitel eingeben] 
 
(vom [Datum eingeben]) 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel Stadt, nach Einsichtnahme in den Ausgabenbericht des Re-
gierungsrates Nr. [Nummer eingeben]vom [Datum eingeben] und nach dem mündlichen Antrag 
der [Kommission eingeben] vom [Datum eingeben], beschliesst: 
 
 
://: Für die Subventionen für Musikprojekte der Kantone Basel-Stadt und Basel-

Landschaft wird vom Kanton Basel-Stadt in den Jahren 2014 - 2017 eine Ausgabe 
von Fr. 360’000 (jährlich Fr. 90'000), nicht indexiert, bewilligt. 

 
Kostenstelle  3708220 
Statistischer Auftrag. 370822000001 
Kostenart   363600 
 
 
Dieser Beschluss ist zu publizieren. 
 






















